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Vorwort

Solange es Menschen gibt, die glauben, das Steuerrecht sei ein Geschenk des
Gesetzgebers an die Wissenschaft, wird der Wunsch nach einem einfachen
Steuerrecht unerfüllt bleiben.

Das Steuerrecht kommt nicht zur Ruhe, und gerade das Umsatzsteuerrecht
bleibt eine ständige Herausforderung für den Unternehmer sowie ein perma-
nentes Haftungsrisiko für den steuerberatenden Beruf. Der Gesetzgeber wird
nicht müde, aktuelle umsatzsteuerliche Beratungsfelder zu eröffnen, die von
der Finanzverwaltung mit einer Flut von Verwaltungsanweisungen begleitet
werden und infolgedessen auch die Finanzgerichtsbarkeit intensiv beschäfti-
gen. Entsprechende Urteile führen wiederum zu Aktivitäten des Gesetzgebers
oder der Finanzverwaltung. So nährt sich das System selbst. Darüber hinaus
stellt seit Jahren der EuGH immer wieder eine in Deutschland seit Jahrzehnten
gewachsene Rechtskultur mit vielen Grundsatzentscheidungen in Frage. Und
so ist eine an sich systematische Rechtsmaterie aufgrund ihrer Schnelllebigkeit
für den Praktiker kaumnoch nachvollziehbar, geschweige denn beherrschbar.

KeinWunder, dass das Umsatzsteuerrecht in seiner Komplexität schon auf dem
Weg in einen finanzwirtschaftlichen Beruf eine große Prüfungshürde darstellt,
nachzufragen bei Generationen von Prüfungskandidaten.

Die vor über hundert Jahren eingeführte Umsatzsteuer mit einem einfachen
Grundprinzip wurde seinerzeit als „Buchhaltersteuer“ mit geringen Anforde-
rungen diffamiert, war aber auch ohne abgeschlossenes Hochschulstudium für
einen Praktiker zu handhaben. Diese Einschätzung gehört mittlerweile der
Vergangenheit an, denn kaum ein Rechtsgebiet hat in den letzten Jahren derart
an Komplexität und Bedeutung gewonnen. Die Umsatzsteuer hat sich zu einem
komplizierten Gebilde aus nationalem Umsatzsteuerrecht und EU-Recht entwi-
ckelt, überwuchert mit Ausnahmeregelungen und unsystematischen Bestim-
mungen, flankiert durch eine sehr stark pro-fiskalische Sichtweise der Verwal-
tung und schwer nachzuvollziehende Entscheidungen des EuGHs, eingebettet
in eine befremdliche Begriffswelt von Anwendungsvorrang und richtlinien-
konformer Auslegung.

Das vorliegende Werk „Umsatzsteuer Spezialwissen – Immobilien“ will diesen
besonderen Themenkomplex aus dem Umsatzsteuerrecht systematisch be-
leuchten. Denn ein Hausbesitzer, der Wohnungen oder Betriebsgebäude ver-
mietet, mag kein Gewerbetreibender im Sinne des Einkommensteuer- oder
Gewerbesteuerrechts sein, er ist aber durch die nachhaltige Erzielung von Ein-
nahmen Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts – mit all seinen Pro-
blemfeldern.

Fragen rund um die Immobilie im Umsatzsteuerrecht sind ein Dauerbrenner
im Kanzleialltag eines Steuerberaters oder Rechtsanwalts mit entsprechend
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großem Beratungsbedarf. Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Immobi-
lien bieten dem Unternehmer viele Gestaltungsmöglichkeiten. Gestaltungen
bergen aber nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Sie sollten daher dem
Fachmann überlassen und auch von diesem wohldurchdacht sein – auch, weil
häufig ganz andere Gestaltungsinteressen und Überlegungen im Vordergrund
stehen als umsatzsteuerliche Überlegungen. So spielt die Gestaltung von zivil-
rechtlichen Verträgen wie beispielsweise die Vermögensnachfolge, die Be-
triebsübertragung oder die Versorgung von Angehörigen gerade im Bereich
von Immobilien eine wesentliche Rolle, ebenso die Nutzung von Spielräumen
bei der Schenkungsteuer. Aber auch umsatzsteuerlich ist es wegen der hohen
Investitionskosten regelmäßig wirtschaftlich interessant, zu gestalten und bei-
spielsweise auf Steuerbefreiungen zu verzichten, da der Berichtigungsspiel-
raum für die Korrektur des vorgenommenen Vorsteuerabzugs gerade aus Her-
stellungskosten vom Gesetzgeber aus Praktikabilitätsgründen mit zehn Jahren
verglichen mit der tatsächlichen Nutzungsdauer einer Immobilie recht über-
schaubar gehalten ist und folglich Begehrlichkeitenweckt.

Bei allen Gestaltungen, gleich welche Ursache sie haben, müssen die umsatz-
steuerlichen Konsequenzen stets wohl durchdacht werden, da es sich immer
um hohe Beträge handelt und der steuerliche Schaden bei fehlerhafter Gestal-
tung oder Einschätzungmitunter gewaltig sein kann.

Es beginnt bei der Frage, ob der Eigentümer einer Immobilie der Regelbesteue-
rung unterliegt oder vielleicht Kleinunternehmer ist. Wo liegen die Vorteile, wo
die Nachteile, falls der Unternehmer auf die Anwendung der Kleinunterneh-
merregelung verzichtet? Wer ist eigentlich Unternehmer im umsatzsteuer-
lichen Sinne bei Personenzusammenschlüssen – eine Frage, deren fehlerhafte
Beantwortung gerade bei der Gestaltung zwischen Ehegatten großes Risikopo-
tential nach sich zieht. Wie müssen die entsprechenden Eingangsrechnungen
gerade bei Personenzusammenschlüssen als Unternehmer adressiert sein, um
den Vorsteuerabzug zu ermöglichen?

Ist eine Grundstücksveräußerung eine Geschäftsveräußerung im Ganzen, eine
steuerfreie Lieferung oder ein steuerpflichtiger Geschäftsvorfall? Welche Klau-
seln in einem Grundstücksübertragungsvertrag sind sinnvoll und vor allem
wirksam, falls die Finanzverwaltung die umsatzsteuerliche Einschätzung des
Unternehmens oder seines steuerlichen Beraters zur Beurteilung des Vorgangs
später insbesondere im Rahmen einer Außenprüfung nicht teilt? Welche Klau-
seln kann man in zivilrechtlichen Verträgen festlegen, um Rechtssicherheit für
beide Vertragsparteien herbeizuführen, insbesondere im Hinblick auf mögliche
nachträgliche zivilrechtliche Preiserhöhungen oder zur Umgehung von Korrek-
turbeträgen im Rahmen der Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach §15a
UStG?

Sind Vermietungsumsätze ganz oder teilweise von der Umsatzsteuer befreit?
Kann man ganz oder teilweise auf die Steuerbefreiung verzichten, unter wel-
chen Voraussetzungen?Wie kann ich den Vorsteuerabzug bei Immobilien opti-
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mieren? Wann und in welcher Höhe kann die Vorsteuer geltend gemacht wer-
den, sei es aus laufenden Kosten oder aus den Herstellungskosten? Ein häufiger
Streitpunkt in der Praxis ist auch die Aufteilung des Vorsteuerabzugs bei der
Herstellung von Gebäuden.

Von besonderer Brisanz in der Praxis ist der Übergang der Steuerschuldner-
schaft an den Leistungsempfänger, nicht nur bei Bauleistungen. Die Regelung
sorgt immerwieder für Irritationen und Nachfragen.

Dieser Band soll insbesondere dem Praktiker helfen, seine grundsätzlich vor-
handenen Kenntnisse aufzufrischen, wieder zu ordnen und auf diesen beson-
deren Themenkomplex zu konzentrieren. Klar strukturiert anhand der gesetz-
lichen Vorschriften und nach der jeweiligen Beratungssituation und mit zahl-
reichen Beispielen aus der Praxis versehen ist es Ziel des Werkes, grundsätzlich
vorhandene „BASICS“ zu diesem Themenbereich wieder ins Gedächtnis zu-
rückzurufen. Es eignet sich deshalb auch hervorragend für die Wiederholung
dieser Themengebiete zur Prüfungsvorbereitung.

Die ergangene Rechtsprechung und der sehr umfangreiche Umsatzsteuer-An-
wendungserlass wurden eingearbeitet und Hinweise darauf zur besseren Les-
barkeit des laufenden Textes jeweils als Fußnoten dargestellt.

Bei aller Sorgfalt, die ich bei der Verfassung des Werks verwandt habe, kann
aufgrund der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten keine Gewähr übernom-
men werden. Und gerade wegen der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ist
eine konkrete Rechtsberatung im Einzelfall nicht zu ersetzen.

Gestalten Sie ruhig – aber richtig und besonnen. Unser ehemaligen Bundes-
kanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt: „Wer die Pflicht hat, Steuern zu
zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen.“ Oder halten Sie es lieber mit
dem deutschen Baron Amschel Meyer Rothschild: „Die Unkenntnis der Steuer-
gesetze befreit nicht von der Pflicht zum Zahlenmüssen. Die Kenntnis aber
häufig schon.“

Aber erkennen Sie auch die Grenzen von Gestaltungsmöglichkeiten, um Scha-
den von sich oder Ihren Mandanten abzuhalten. „Nicht umsonst führen die
Staaten mit Vorliebe ein Raubtier im Wappen“ (Carl Spitteler, Schweizer
Schriftsteller).

Dorsten, im Januar 2023 Ralf Sikorski
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1 Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom
28.11. 2006, ABl. EU 2006 Nr. L 347 Seite 1.

2 Verordnung (EU) 282/2011 vom 15.3. 2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 Seite 1.

A. Der Immobilienbesitzer als Unternehmer

I. Wesen und Bedeutung der Umsatzsteuer

1. Finanzwirtschaftliche Betrachtung
Mit über 30% des gesamten Steueraufkommens aller Gebietskörperschaften ist
die Umsatzsteuer die größte Einnahmequelle für die öffentlichen Haushalte.
Das Aufkommen der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemein-
sam zu, d.h., die Umsatzsteuer ist hinsichtlich ihrer Ertragshoheit eine sog.
Gemeinschaftsteuer (Art. 106 Abs. 3 Satz 1 GG). Die Gesetzgebungshoheit bei
der Umsatzsteuer liegt wie bei fast allen Steuerarten beim Bund (Art. 105 Abs. 2
GG). Die Verwaltungskompetenz der Umsatzsteuer liegt dagegen bei den Län-
dern, denn Festsetzung und Erhebung der Umsatzsteuer erfolgen durch die
Finanzämter als Landesfinanzbehörden (Art. 84, 108 Abs. 2 und 3 GG). Lediglich
die Verwaltung der Einfuhrumsatzsteuer obliegt dem Bund durch die Haupt-
zollämter und Zollämter (Art. 108 Abs. 1 GG).

DieRechtsgrundlagen der Umsatzsteuer sind das UStG, die UStDV sowie einige
Nebengesetze (z.B. NATO-Truppenstatut, Offshore-Steuerabkommen). Sie ba-
sieren in erster Linie auf der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL1)
und der dazu ergangenen Mehrwertsteuer-Verordnung (MwStVO2). Der Um-
satzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) sowie von der Finanzverwaltung he-
rausgegebene Einzelerlasse und Verfügungen sind Verwaltungsanweisungen
und entfalten keine Rechtskraft, sie binden lediglich die nachgeordneten
Dienststellen, nicht aber Unternehmer und Gerichte. Es handelt sich dabei in
erster Linie um Gesetzesauslegungen und -interpretationen, die regelmäßig
aber durch umfassende Rechtsprechung zusammengetragenwurden.

2. Die Umsatzsteuer als Objektsteuer
Die Umsatzsteuer knüpft an den Letztverbrauch erworbener Güter und in An-
spruch genommener Dienstleistungen und nimmt dabei als Sach- oder Ob-
jektsteuer keine Rücksicht auf die persönlichen, wirtschaftlichen oder sozialen
Verhältnisse des Verbrauchers. Damit beeinflusst der Staat über die Regelungen
des Umsatzsteuerrechts das verfügbare Einkommen aller privaten Haushalte
und hat Anteil an der Entwicklung der Wirtschaft. Besteuert wird die Wirt-
schaftskraft des Verbrauchers, die in der Verwendung von Einkommen oder
Vermögen zum Erwerb von Gütern oder Dienstleistungen besteht. Gleichwohl
kennt auch das Umsatzsteuerrecht insbesondere aus sozialpolitischen Gründen
eine Reihe von Steuerbefreiungen oder zumindest eine Reduzierung der steuer-
lichen Belastung und damit des Preises des Produktes. So werden Umsätze von
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3 EuGH vom 7.11 2013, C-249/12 und C-250/12, DStRE 2014, 816.

einigen Grundnahrungsmitteln oder Bücher und Zeitungen mit dem ermäßig-
ten Steuersatz von 7% versteuert (§12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. Anlage 2 zum
UStG), steuerfrei sind z.B. Vermietungsleistungen (§4 Nr. 12 Buchst. a UStG)
und Leistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge (§4 Nr. 14 UStG).

3. Das System der Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist eine Verkehrsteuer, die an Vorgänge des Rechts- oder
Wirtschaftsverkehrs anknüpft. Steuerobjekt ist der Verkehrsvorgang selbst,
d.h., der wirtschaftliche Leistungsaustausch, der darin besteht, dass ein Unter-
nehmer eine Leistung gegen Entgelt erbringt. Die Umsatzsteuer ist im Wirt-
schaftsleben regelmäßig im Preis für die Leistung enthalten,3 für einen Endver-
brauchermuss sie auch nicht in der Rechnung offen ausgewiesenwerden.

Abb.1: Steuerschuldner und wirtschaftlicher Steuerträger der Umsatzsteuer

Quelle: Eigene Darstellung

Steuerschuldner der Umsatzsteuer ist regelmäßig der Unternehmer, der Liefe-
rungen und sonstige Leistungen erbringt, also den besteuerten Verkehrsvor-
gang ausführt (§13a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Der wirtschaftliche Steuerträger ist
dagegen der Verbraucher, also der Abnehmer der Lieferungen und sonstigen
Leistungen, denn die auf den Umsatz entfallende Umsatzsteuer gibt der Unter-
nehmer über den Preis an den Endverbraucher weiter. Aus diesem Grund wird
die Umsatzsteuer als indirekte Steuer bezeichnet. Der Unternehmer entrichtet
zwar die Steuer, bleibt aber selbst wirtschaftlich unbelastet, da er die Steuer auf
seinen Abnehmer abwälzt.

Auf dem Weg von der Produktion bis zum Endverbrauch durchläuft ein Han-
delsgegenstand i. d.R. mehrere Produktions- und Handelsstufen. Grundsätzlich
gäbe es die Möglichkeit, nur eine dieser Phasen der Umsatzsteuer zu unterwer-
fen, wie es z.B. bei Verbrauchsteuern der Fall ist. Ein solcher einmaliger Zugriff,
etwa in Form einer Einzelhandelssteuer, ist jedoch aus politischen Gründen
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nicht gewünscht. Daher greift die Umsatzsteuer auf allen Wirtschaftsstufen in
der Unternehmer- oder Leistungskette (sog.Allphasensteuer), obwohl letztlich
nur der Endverbraucher belastet werden soll und wird. Jeder Unternehmer hat
auf die Bemessungsgrundlage seinem Abnehmer die Umsatzsteuer in voller
Höhe zu berechnen. Die Berechnungsgrundlage der Umsatzsteuer ist jeweils
der Nettowert derWare oder Leistung, d.h. der Kaufpreis ohne die darin enthal-
tene Umsatzsteuer.

Die Umsatzsteuer, die der leistende Unternehmer an das Finanzamt zu zahlen
hat, wird als Preisbestandteil auf den Leistungsempfänger abgewälzt. Da nur
ein Endverbraucher als Leistungsempfängermit der Umsatzsteuer belastet wer-
den soll, bedarf es bei Abnehmern, die Unternehmer sind, einer Aufhebung
dieser Belastungswirkung. Dies wird durch den Vorsteuerabzug erreicht. Unter-
nehmer können von ihrer eigenen Steuerschuld die in der Vorphase auf sie
abgewälzten Umsatzsteuerbeträge (z.B. im Kaufpreis enthaltene Umsatzsteuer)
regelmäßig als Vorsteuer abziehen, d.h., die Umsatzsteuer belastet sie im Ergeb-
nis nicht. Damit ist eine Steuerkumulation ausgeschlossen und die Zahl der
Wirtschaftsstufen, die der Gegenstand auf dem Weg zum Verbraucher durch-
läuft, umsatzsteuerlich ohne Belang. Auch wenn der Unternehmer die Umsatz-
steuer auf seinen vollen Warenwert zu berechnen hat, versteuert er wegen des
Vorsteuerabzugs auf den Eingangsumsatz im Ergebnis lediglich den Mehrwert
des von ihm erhobenen Kaufpreises.

Weil der private Endverbraucher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, er-
gibt sich erst auf dieser Wirtschaftsstufe die Umsatzsteuerbelastung. In der
Unternehmerkette ist die Umsatzsteuer erfolgsneutral.

Beispiel:

Der Hersteller verlangt für eine Ware vom Großhändler 1.000 € zzgl. Umsatz-
steuer. Der Großhändler verkauft diese Ware für 2.000 € zzgl. Umsatzsteuer an
den Einzelhändler, dieser wiederum veräußert dieWare für 3.000 € zzgl. Umsatz-
steuer an einen Endverbraucher.
Der Hersteller schuldet gegenüber dem Finanzamt 190 € für den Verkauf der
Ware an den Großhändler. Dieser schuldet wiederum für seine Ware 380 € Um-
satzsteuer, kann davon aber die 190 €, die ihm vom Hersteller für die Ware in
Rechnung gestellt wurden, als Vorsteuer abziehen. Er schuldet daher dem
Finanzamt ebenfalls 190 €. Der Einzelhändler verursacht eine Umsatzsteuer von
380 €, kann aber davon die ihm vom Großhändler in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer als Vorsteuer abziehen. Er schuldet daher dem Finanzamt gegenüber
ebenfalls 190 €. Daher schulden alle drei Unternehmer jeweils 190 € Umsatz-
steuer, was genau dem von ihnen geschaffenen Warenwert von jeweils 1.000 €
entspricht.
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Abb.2:Wirkungsweise der Allphasensteuer

Quelle: Eigene Darstellung

Der Endverbraucher zahlt für das Produkt 3.570 €, in diesem Preis sind 570 €
Umsatzsteuer enthalten, exakt der Betrag, den der Fiskus in Summe von den drei
Unternehmern erhalten hat.

Nicht nur die Umsatzsteuer, die der Unternehmer als Empfänger der Vorleis-
tung an den Vorunternehmer zu zahlen hat, kann von ihm als Vorsteuer abge-
zogen werden, sondern jeder Umsatzsteuerbetrag, der von einem anderen Un-
ternehmer für sein Unternehmen in Rechnung gestellt wird, z.B. aus Reparatu-
ren, Dienstleistungen oder Kauf von Anlagevermögen. Im Ergebnis versteuert
daher ein Unternehmer nicht seine Umsätze, sondern nur den Mehrwert zwi-
schen Ausgangs- und Eingangsumsätzen.

4. Das Besteuerungsverfahren
a) Steuererklärung als Steueranmeldung
Die Umsatzsteuer wird im Wege der Veranlagung vom Unternehmer erhoben,
d.h., nach Ablauf des Besteuerungszeitraums hat der Unternehmer eine Steuer-
erklärung auf elektronischemWeg abzugeben, in der er die Umsatzsteuer selbst
zu berechnen hat (§18 Abs. 3 Satz 1 UStG). Besteuerungszeitraum ist das Kalen-
derjahr (§16 Abs. 1 Satz 2 UStG). In Härtefällen kann auf Antrag durch das
Finanzamt auf die elektronische Übermittlung verzichtet werden (§18 Abs. 3
Satz 3 UStG). In seiner Steuererklärung gibt der Unternehmer die Summe der
Umsätze und der daraus resultierenden Umsatzsteuer für den Besteuerungs-
zeitraum an, ebenso die Summe der Vorsteuerbeträge. Dabei sind die Umsätze
aller Betriebe oder beruflichen Tätigkeiten des Unternehmers zusammenzufas-
sen (§2 Abs. 1 Satz 2 UStG), sodass von jedem Unternehmer für sein gesamtes
Unternehmen nur eine Steuererklärung abzugeben ist.
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4 Abschn.18.2 Abs. 2 Satz 2 UStAE.

Die Selbstberechnung der Steuer in einer Steuererklärung wird Steueranmel-
dung genannt und entfaltet die gleichen Rechtsfolgen wie eine Steuerfestset-
zung durch Steuerbescheid (§150 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. §§167, 168 AO). Ergibt
sich ein Zahlungsbetrag für den Unternehmer, so spricht man von einer Um-
satzsteuerzahllast. Die Steuererklärung steht dann mit Eingang beim Finanz-
amt einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich
(§168 Satz 1 i.V.m. §164 Abs. 1 AO). Sie kann jederzeit durch das Finanzamt
(§164 Abs. 2 Satz 1 AO) oder auf Antrag des Steuerpflichtigen geändert werden
(§164 Abs. 2 Satz 2 AO). Weicht das Finanzamt nicht von der erklärten Steuer-
festsetzung ab, entfällt eine Steuerfestsetzung durch Steuerbescheid (§167
Abs. 1 Satz 1 AO). Eine Zahllast ist innerhalb eines Monats nach Eingang der
Steuererklärung beim Finanzamt zu entrichten (§18 Abs. 4 Satz 1 UStG). Bei
einem Überschuss der Vorsteuerbeträge ergibt sich ein Vergütungsanspruch,
dem die Finanzbehörde zur Wirksamkeit der Steuerfestsetzung (formlos) zu-
stimmenmuss (§168 Satz 2 AO).

b) Voranmeldungsverfahren
Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Entrichtung von Vorauszahlungen (§18
Abs. 1 Satz 4 UStG) ebenfalls nach dem Prinzip der Selbstberechnung (§18
Abs. 1 Satz 1 UStG). Zu diesem Zweck muss der Unternehmer elektronisch
Umsatzsteuer-Voranmeldungen übermitteln. Voranmeldungszeitraum ist re-
gelmäßig das Kalendervierteljahr (§18 Abs. 2 Satz 1 UStG), es sei denn, die
Zahllast lag im letzten Jahr über 7.500 €. Dann ist der Kalendermonat der
Voranmeldungszeitraum (§18 Abs. 2 Satz 2 UStG).

Auf Antrag kann das Finanzamt ganz auf die Abgabe von Voranmeldungen
verzichten, wenn die Zahllast für das vorangegangene Kalenderjahr den Betrag
von 1.000 € nicht überstiegen hat (§18 Abs. 2 Satz 3 UStG). Die Befreiung von
der Abgabepflicht ist von Amts wegen zu berücksichtigen.4 Anträgen auf vier-
teljährliche Abgabe von Voranmeldungen wird daher in der Praxis nur in
Ausnahmefällen stattgegeben.

Unternehmer, deren Vorsteuerüberschüsse im vorangegangenen Kalenderjahr
mehr als 7.500 € betragen haben, haben ein Wahlrecht, ob sie ihre Umsatz-
steuer-Voranmeldungen vierteljährlich oder monatlich abgeben (§18 Abs. 2a
UStG).

c) Dauerfristverlängerung
Die Fristen für die Abgabe der Voranmeldungen und für die Entrichtung der
entsprechenden Vorauszahlung können auf Antrag um einen Monat verlän-
gertwerden (§18 Abs. 6 Satz 1 UStG i.V.m. §46 UStDV). Beimonatlichen Voran-
meldungen ist zudem eine Sondervorauszahlung zu leisten (§18 Abs. 6 Satz 2
UStG i.V.m. §47 Abs. 1 UStDV).
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5 Abschn.18.4 Abs. 3 UStAE.

Die Sondervorauszahlung beträgt 1∕11 der Vorjahreszahllast und ist anstelle der
ersten regulären Voranmeldung des Kalenderjahres einzureichen. Sie ist auf die
letzte Vorauszahlung des Besteuerungszeitraums wieder anzurechnen (§48
Abs. 4 UStDV). Ein entsprechender Antrag muss nicht jährlich wiederholt, die
Sondervorauszahlung jedoch jährlich entrichtet werden. Die Gewährung der
Dauerfristverlängerung läuft bis zu einem ausdrücklichenWiderruf weiter.5

d) Übergang der Steuerschuldnerschaft
Grundsätzlich schuldet die Umsatzsteuer der Unternehmer, der eine steuer-
pflichtige Leistung erbringt (§13a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Daneben kennt das Um-
satzsteuerrecht das Instrument des Übergangs der Steuerschuldnerschaft auf
den Leistungsempfänger (§13b UStG). Um insbesondere eine Registrierung von
ausländischen Unternehmern größtenteils zu vermeiden (§13b Abs. 1 und 2
Nr. 1 UStG) und zur Sicherung des Steueranspruchs bei bestimmten inländi-
schen Leistungen (§13b Abs. 2 Nr. 2–12 UStG) geht die Steuerschuld vom leis-
tenden Unternehmer auf den Leistungsempfänger über, insbesondere wenn
der Leistungsempfänger Unternehmer oder eine juristische Person ist (§13b
Abs. 5 UStG).

Die Umsatzsteuer beim Übergang der Steuerschuldnerschaft entsteht kraft Ge-
setzes und ist damit nicht frei disponibel, d.h., die beteiligten Unternehmer
haben kein Wahlrecht, wie sie untereinander abrechnen. In Höhe der Steuer-
schuld entsteht zudem kraft Gesetzes regelmäßig ein entsprechender Vor-
steueranspruch beim Leistungsempfänger (§15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG). Ein
Unternehmer ist somit durch den Übergang der Steuerschuldnerschaft nur
belastet, wenn die Vorsteuer bei ihm nicht abzugsfähig ist. Die nicht abzugsfä-
higen Vorsteuerbeträge gehören dann wie andere nicht abzugsfähige Vorsteu-
erbeträge auch zu den Kosten des Betriebs bzw. zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten einesWirtschaftsgutes.

Die Umsätze, die dem Übergang der Steuerschuldnerschaft unterliegen, hat der
Leistungsempfänger in seiner Steuererklärung anzugeben. Der leistende Unter-
nehmer teilt diese Umsätze in seiner Steuererklärung dem Finanzamt lediglich
nachrichtlichmit.

II. Der umsatzsteuerliche Unternehmerbegriff

1. Bedeutung des Unternehmerbegriffs
Der Begriff des Unternehmers hat zum einen Bedeutung für die Frage der
Steuerbarkeit von Ausgangsumsätzen (§1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), da nur Unterneh-
mer derartige Umsätze i. S. d. Umsatzsteuergesetzes ausführen können. Zum
anderen ist der Unternehmer Steuerschuldner (§13a Abs. 1 Nr. 1 UStG), d.h., er
vereinnahmt die in Rechnung gestellten Steuerbeträge im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung, auch wenn er im Regelfall nicht wirtschaftlich mit der
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6 Abschn.2.1 Abs. 1 UStAE.

Umsatzsteuer belastet wird. Zudem sind nur Unternehmer zum Vorsteuerab-
zug berechtigt (§15 Abs. 1 Satz 1 UStG).

2. Unternehmereigenschaft
a) Steuerfähigkeit
Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig
ausübt (§2 Abs. 1 Satz 1 UStG). Eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ist
jede nachhaltige Tätigkeit mit der Absicht, Einnahmen zu erzielen (§2 Abs. 1
Satz 3 UStG).

Abb.3: Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft

Quelle: Eigene Darstellung

Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuergesetzes kann jedes Wirtschaftsgebilde sein,
das nachhaltig Leistungen gegen Entgelt ausführt.6 Daher kommen als Unter-
nehmer jede natürliche oder juristische Person des öffentlichen oder des priva-
ten Rechts in Betracht, aber auch nicht rechtsfähige Personenzusammen-
schlüsse und Gemeinschaften, denn die Regelung gilt unabhängig davon, ob
der Unternehmer nach anderen Vorschriften rechtsfähig ist oder nicht.

Beispiel:

Siegfried Jung ist selbstständiger Steuerberater und veröffentlicht darüber hi-
naus gelegentlich umsatzsteuerliche Beiträge in verschiedenen Fachzeitschriften.
Seine Ehefrau Siglinde und er sind zu je½ Eigentümer eines vermietetenMehrfa-
milienhauses, das sie in Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
vermieten. Darüber hinaus betreiben sie gemeinsam ebenfalls in Rechtsform
einer GbR eine Photovoltaikanlage, die auf dem Dach ihres Einfamilienhauses
montiert ist.
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7 Abschn.2.1 Abs. 2 Satz 3 UStAE.
8 Abschn.2.3 Abs. 1a, Abschn.3.4 Abs. 6, Abschn.15.2c UStAE; BFH vom 3.8. 2017, V R

62/16, DStR 2017, 2661.

Siegfried Jung ist selbstständiger Unternehmer, da er nachhaltig zur Erzielung
von Einnahmen tätig ist. Zu seinem Unternehmen gehören seine Tätigkeit als
Steuerberater sowie seine schriftstellerische Tätigkeit. Unabhängig davon, ob
diese Einnahmen Ausfluss seiner Tätigkeit aus seiner Kanzlei sind oder nicht, hat
er nur eine zusammengefasste Umsatzsteuer-Jahreserklärung abzugeben.
Siegfried und Siglinde Jung sind als Gesellschaft bürgerlichen Rechts Unterneh-
mer, da sie durch die Vermietung des Grundstücks nachhaltig zur Erzielung von
Einnahmen tätig sind.
Siegfried und Siglinde Jung betreiben darüber hinaus als Gesellschaft bürger-
lichen Rechts eine Photovoltaikanlage. Insoweit liegt ebenfalls ein eigenständi-
ges Unternehmen vor.
Auch bei verschiedenen Personengesellschaften mit identischem Personenstand
ist grds. jede Vereinigung für sich als selbstständiges Unternehmen anzusehen,
wenn der Unternehmer nach außen entsprechend auftritt. Die Ehegatten kön-
nen jedoch die Objekte auch zu einem einheitlichen Unternehmen zusammen-
fassen, sie sind in ihrer Gestaltung frei.7

Unternehmer sind auch juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR).
Für die unternehmerische Tätigkeit einer jPöR ist die Form der Rechtsvorschrif-
ten entscheidend, auf deren Grundlage sie handelt. Handelt die jPöR auf privat-
rechtlicher Grundlage, ist sie zwingend unternehmerisch tätig wie jeder andere
Unternehmer auch. Dies gilt auch für den Bereich der Vermögensverwaltung
einer jPöR. Derartige Tätigkeiten fallen nicht in den Anwendungsbereich des
§2b UStG, sondern unmittelbar in den Anwendungsbereich des §2 UStG.

Die jPöR gelten aber nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die
ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zu-
sammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige
Abgaben erheben (§2b Abs. 1 Satz 1 UStG). Der hoheitliche Bereich stellt einen
nichtwirtschaftlichen Teilbereich dar, für den keine Umsatzsteuer anfällt, aber
auch der Vorsteuerabzug nicht möglich ist.8 Als Tätigkeiten, die einer jPöR im
Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, kommen nur solche in Betracht, bei
denen die jPöR im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung tätig
wird (z.B. aufgrund eines Gesetzes, durch Verwaltungsakt, auf Grundlage eines
Staatsvertrages oder auf Grundlage besonderer kirchenrechtlicher Regelun-
gen). Führt die Nichtbesteuerung dieser Leistungen jedoch zu größerenWettbe-
werbsverzerrungen, ist abweichend vom allgemeinen Grundsatz eine Umsatz-
besteuerung vorzunehmen (§2b Abs. 1 Satz 2 UStG).

Eine größere Wettbewerbsverzerrung besteht, wenn Anbieter konkurrieren-
der Leistungen mehr als nur unbedeutend beeinträchtigt werden. Dabei sind
auch potentielle Wettbewerbsverzerrungen zu berücksichtigen, wenn sie real
und nicht nur hypothetisch sind. Bei der Frage, ob eine Tätigkeit zu größeren



23

II. Der umsatzsteuerliche Unternehmerbegriff

9 EuGH vom 16.9. 2008, C-288/07, DStRE 2008, 1455.
10 Abschn.2b.1 Abs. 5 UStAE.
11 FinMin Schleswig-Holstein vom 23.12. 2019, UR 2020, 282.
12 BMF vom 16.12. 2016, BStBl I 2016, 1451; BFH vom 1.12. 2011, V R 1/11, BStBl II 2017, 834.
13 Abschn.2.10 UStAE.
14 Differenzierter EuGH vom 21.3. 2002, C-174/00, UR 2002, 320; BFH vom 20.3. 2014, V R

4/13, DStR 2014, 1539.
15 BFH vom 2.3. 2011, XI R 21/09, DStR 2011, 1179.
16 Abschn.2.3 Abs. 1a, Abschn.3.4 Abs. 6, Abschn.15.2c UStAE.

Wettbewerbsverzerrungen führen würde, ist die Tätigkeit als solche zu beurtei-
len, ohne dass sich diese Beurteilung auf einen bestimmten (lokalen) Markt im
Besonderen bezieht.9Maßgeblich ist die Art der Tätigkeit und nicht das mit der
hoheitlichen Tätigkeit verfolgte Ziel.

Beispiel:

Eine Kommune verlangt für das Parken auf gekennzeichneten Flächen im Zen-
trum der Stadt Gebühren, die Parkzeit ist auf eine Stunde begrenzt. Die Kom-
mune erzielt mit dieser Tätigkeit jährlich voraussichtlichmehr als 22.000 € Jahres-
umsatz.
Das stundenweise Überlassen von Parkraum erfolgt im Rahmen der Ausübung
öffentlicher Gewalt, nämlich der Regelung des ruhenden Verkehrs.10 Daher be-
steht insoweit grds. keine Unternehmereigenschaft der Kommune. Gleiches gilt
für die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen gegen Gebühr,11 nicht aber für
das Betreiben von regulären Parkhäusern auf privatrechtlicher Basis.12

Eingetragene Vereine besitzen Unternehmereigenschaft, wenn sie außerhalb
ihrer reinen ideellen Sphäre tätig werden.13 Soweit ein Verein im Gesamtinte-
resse aller Mitglieder tätig wird und seine satzungsmäßigen Aufgaben erfüllt,
liegt nach deutschem Recht eine unternehmerische Betätigung nicht vor.14

Erbringt jedoch der Verein nachhaltig Sonderleistungen an einzelne Mitglieder
gegen spezielles Entgelt (z.B. Trainerstunden im Tennisverein), so besitzt er
insoweit Unternehmerstatus und handelt im Rahmen seines Unternehmens.15

Der ideelle Bereich stellt einen nichtwirtschaftlichen Teilbereich dar, für den
der Vorsteuerabzug nicht möglich ist.16 Auch Stiftungenwerden nur als Unter-
nehmer behandelt, soweit sie einen Gewerbebetrieb oder eine Land- und Forst-
wirtschaft unterhalten oder Vermögensverwaltung betreiben. Leistungen ge-
meinnütziger Stiftungen unterliegen grds. nur dem ermäßigten Steuersatz (§12
Abs. 2 Nr. 8 UStG).

Abweichend vom Einkommen- oder Körperschaftsteuerrecht sind umsatz-
steuerlich nicht nur Kapitalgesellschaften, sondern auch Personenvereinigun-
gen Unternehmer, ungeachtet der Frage, ob sie zivilrechtlich nicht rechtsfähig
oder teilrechtsfähig sind (z.B. OHG, KG, GbR, Arbeitsgemeinschaften), denn
auch in diesen Fällen beteiligen sich nicht die einzelnen Mitglieder der Vereini-
gung am wirtschaftlichen Verkehr, sondern der Personenzusammenschluss als
solcher. Eine Gesellschaft, die nach außen nicht in Erscheinung tritt (Innenge-
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17 Abschn.2.1 Abs. 5 UStAE.
18 BFH vom 22.11. 2018, V R 65/17, DStR 2019, 265.
19 Abschn.4.12.1 Abs. 5 Satz 3 UStAE.
20 Abschn.4.13.1 Abs. 2 Satz 3 UStAE.
21 Es ist umstritten, ob §4 Nr. 13 UStG eine Rechtsgrundlage im Europäischen Gemein-

schaftsrecht hat. Mit Urteil vom 17.12. 2020, C-449/19, HFR 2021, 225 hat der EuGH
zumindest für die Lieferung von Energie entschieden, dass eine Steuerbefreiung nicht
möglich und die deutsche Regelung daher zumindest insoweit teilweise unionsrechtswid-
rig ist. Unmittelbarer Handlungsbedarf besteht bis zu einer Änderung des §4 Nr. 13 UStG
nicht.

22 Abschn.13b.7b Abs. 7 UStAE.

sellschaft, z.B. Stille Gesellschaft), besitzt dagegen umsatzsteuerlich keine
Unternehmereigenschaft.17

Zum 1.1. 2023 wurde §2 Abs. 1 Satz 1 UStG dahingehend neu formuliert, dass es
auf eine anderweitige Rechtsfähigkeit einer Personenvereinigung gleich wel-
cher Art nicht ankommt. Die Änderung im Gesetz wurde erforderlich, da nach
h.M. auch Bruchteilsgemeinschaften Unternehmer sein konnten, der BFH diese
Rechtsauffassung aber in Zweifel gezogen hat. Durch die Änderung sind nun-
mehr auch Bruchteilsgemeinschaftenwieder Unternehmer.18

Nach herrschender Meinung sind Wohnungseigentümergemeinschaften
(WEG) Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne, da dieser Rechtsform
immerhin eine eigenständige Steuerbefreiungsvorschrift (§4 Nr. 13 UStG) ge-
widmet wurde, was aber allenfalls Indiz, nicht aber klare Regelung für die
Unternehmereigenschaft sein kann. Letztlich ist der Streit aber aufgrund der
Steuerbefreiungsvorschrift akademischer Natur. Im Rahmen einer typischen
WEG, in der regelmäßig auch die Eigentümer wohnen, gibt es keine ernsthaften
umsatzsteuerlichen Probleme, da die Leistungen der WEG an ihre Mitglieder
entweder nicht steuerbar oder steuerfrei sind und ein Vorsteuerabzug zudem
nicht in Betracht kommt. Nach Auffassung der Finanzverwaltung erbringen
Wohnungseigentümergemeinschaften neben nicht steuerbaren Gemein-
schaftsleistungen, die den Gesamtbelangen aller Mitglieder dienen, auch steu-
erbare Sonderleistungen an einzelne Mitglieder, insbesondere für die Lieferung
vonWärme undWasser, Nutzung von Gemeinschaftsparkplätzen, Schornstein-
reinigung, Müllabfuhr und vieles mehr.19 Die dafür erhobenen Umlagen sind
nach Auffassung der Finanzverwaltung das Entgelt für diese Sonderleistungen
der WEG an ihre Mitglieder,20 das aber regelmäßig unter die Befreiungsvor-
schrift des §4 Nr. 13 UStG fällt.21Wohnungseigentümergemeinschaften werden
aufgrund dieser Eigenschaft nicht zu Steuerschuldnern als Leistungsempfänger
von Telekommunikationsleistungen.22

Hinweis:

Aufgrund dieser personellen Abgrenzung im Umsatzsteuerrecht sind die Betei-
ligten einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, die Unternehmer ist, selbst regelmä-
ßig nicht Unternehmer. Sie können aber daneben auch Unternehmer sein, wenn
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23 Abschn.2.3 Abs. 6 Satz 1 UStAE.
24 BFH vom 6.6. 2002, V R 43/01, BStBl II 2003, 36 zu Personengesellschaften und BFH vom

10.3. 2005, V R 29/03, DStR 2005, 919 zu Kapitalgesellschaften.
25 Abschn.2.3 Abs. 1 UStAE.
26 Abschn.2.3 Abs. 5 UStAE.
27 BFH vom 27.1. 2011, V R 21/09, DStRE 2011, 769.
28 Abschn.2.3 Abs. 6 UStAE; BFH vom 26.4. 2012, BStBl II 2012, 634.
29 Abschn.2.3 Abs. 6 Satz 1 UStAE.
30 Abschn.2.7 Abs. 2 UStAE; BFH vom 20.9. 1990, HFR 1991, 230; BFH vom 25.4. 2013, XI B

123/12, BFH/NV 2013, 1273; EuGH vom 13.6. 2013, C-62/12, DStR 2013, 1328.
31 Vgl. auch BMF vom 14.7. 2000, DStR 2000, 1264 zum Begriff „Liebhaberei“.

sie selbstständig und nachhaltig gegenüber der Gesellschaft tätig werden, z. B.
allein durch die Vermietung eines Gegenstandes an die Gesellschaft23 oder die
Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegen Entgelt.24

b) Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
Der Begriff der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit i. S. d. UStG geht über
den Begriff des Gewerbebetriebs im Ertragsteuerrecht hinaus, denn gewerblich
oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen.25

Dies ist jedes aktive oder passive Verhalten gegenüber einem Dritten, sofern es
auf ein wirtschaftliches Ziel gerichtet ist. Lediglich privates Sparen und das
bloße Halten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften stellen noch keine
nachhaltige gewerbliche oder berufliche Tätigkeit dar.

Eine Tätigkeit wird nachhaltig ausgeübt, wenn sie auf Dauer zur Erzielung von
Entgelten angelegt ist. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach dem Gesamtbild der
Verhältnisse im Einzelfall.26 Im Ergebnis erfordert der Begriff der Nachhaltig-
keit eine erkennbare wirtschaftliche Betätigung27 und eine Teilnahme am wirt-
schaftlichen Verkehr.28 Dabei ist auch die Schaffung eines Dauerleistungszu-
standes (z.B. Mietvertrag über mehrere Jahre) eine nachhaltige Tätigkeit, auch
wenn in derartigen Fällen zivilrechtlich nur eine Rechtshandlung vorliegt, aus
der jedoch wirtschaftlich betrachtet fortgesetzte Duldungsleistungen hervorge-
hen. Wer einmalig einen Nießbrauch an seinem Grundstück bestellt, erbringt
eine nachhaltige Duldungsleistung.29 Auch eine einmalige Betätigung kann
nachhaltig sein, sofern sie typisch gewerblich ist (z.B. einmalige Bauarbeiten
durch Arbeitsgemeinschaften).

Steht das Merkmal der Unternehmereigenschaft aufgrund nachhaltiger Aus-
führung der laufenden Umsätze ohnehin fest, kann das Merkmal der Nachhal-
tigkeit für sonstige einzelne Umsätze vernachlässigt werden. Zu diesen Hilfsge-
schäften gehört jede Tätigkeit, die die Haupttätigkeit mit sich bringt.30

Die Tätigkeit muss auf die Erzielung von Einnahmen gerichtet sein. Die Ab-
sicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich (§2 Abs. 1 Satz 3 UStG). Selbst
wenn die Tätigkeit Verluste verursacht, kann eine unternehmerische Tätigkeit
vorliegen, da die Umsatzsteuer als Verkehrsteuer nicht auf den Erfolg abstellt,
sondern auf den Umsatz, d.h. die Einnahmen des Unternehmers.31 Eine Ein-
nahme kann in jedem entgeltlichen Vorteil gesehen werden, den der Leistende
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32 Abschn.2.2 Abs. 1 UStAE.
33 Abschn.2.2 Abs. 4 UStAE.
34 Abschn.2.8 Abs. 1 UStAE.
35 Abschn.2.2 Abs. 5 und 7 UStAE.
36 BFH vom 2.12. 2015, V R 25/13, BStBl II 2017, 547; Abschn.2.8 Abs. 2 Satz 5 i.V.m.

Abschn.2.8 Abs. 5a UStAE.

als Gegenleistung erwartet. Auch die Höhe des Entgelts ist darüber hinaus für
die Frage der Einnahmeerzielungsabsicht unbeachtlich. Daher ist auch der
Betreiber einer Photovoltaikanlage Unternehmer, auch wenn er nur geringfü-
gig Strom ins öffentliche Netz einspeist, weil er den erzeugten Strom überwie-
gend selbst verbraucht. Den ertragsteuerlichen Begriff der Liebhaberei gibt es
im Umsatzsteuerrecht nicht. Derartige Unternehmer sind aber regelmäßig
Kleinunternehmer i. S. d. §19 UStG.

c) Selbstständigkeit
Selbstständig handelt, wer nach demGesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse
auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung handelt.32 Ob Selbststän-
digkeit vorliegt, richtet sich regelmäßig nach dem Innenverhältnis zum Auf-
traggeber. Dabei sind die verschiedenen Indizien, die für oder gegen eine selbst-
ständige Tätigkeit sprechen, gegeneinander abzuwägen, wobei das Gesamtbild
der Verhältnisse entscheidend ist. Die Frage der Selbstständigkeit ist bei jeder
Tätigkeit für sich zu überprüfen, denn natürliche Personen können zum Teil
selbstständig, zum Teil unselbstständig sein.33

Juristische Personen sind grds. selbstständig tätig, es sei denn, dass sie in ein
Unternehmen derart eingegliedert sind, dass sie keinen eigenen Willen mehr
entfalten können. Eine solche Unselbstständigkeit einer juristischen Personen
liegt bei einer Organschaft vor (§2 Abs. 2 Nr. 2 UStG), wenn eine juristische
Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirt-
schaftlich und organisatorisch in ein Unternehmen eingegliedert ist.34 Organ-
träger kann dabei jeder Unternehmer sein (Einzelperson, Personenzusammen-
schluss, juristische Person), Organ einer Organschaft sind regelmäßig nur juris-
tische Personen des privaten Rechts. Nicht rechtsfähige Personenvereinigun-
gen, die als Unternehmer auftreten, sind stets selbstständig,35 wobei die Recht-
sprechung in Einzelfällen eine GmbH & Co. KG gegen den Wortlaut in §2 Abs. 2
Nr. 2 UStG nach dem Sinn und Zweck der Regelung in teleologischer Auslegung
der Norm einer juristischen Person gleichsetzt.36 Folge der umsatzsteuerlichen
Organschaft ist, dass das Organ mangels Selbstständigkeit nicht Unternehmer
ist und die Umsätze des Organsmit Dritten als Umsätze des Organträgers erfasst
werden (§2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 UStG). Im Falle einer Organschaft ist also allein
der Organträger Unternehmer, es ist für den gesamten Organkreis nur eine
Umsatzsteuererklärung abzugeben. Leistungen innerhalb des Organkreises
sind umsatzsteuerlich als sog. Innenumsätze ohne Bedeutung, da es an einem
Leistungsaustausch zwischen zwei – umsatzsteuerlich selbstständigen – Perso-
nen mangelt. Abrechnungen über Umsätze im Organkreis zwischen den betei-
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37 Abschn.14.1. Abs. 4, Abschn.14c.2 Abs. 2a UStAE.
38 Abschn.2.9 UStAE.
39 EuGH vom 1.12. 2022, C-141/20, UR 2023, 25 und C-269/20, UR 2023, 36.
40 Abschn.14.1 Abs. 4 UStAE.

ligten Unternehmen sind keine Rechnungen i. S. d. §14 UStG.37 Die Wirkungen
der Organschaft sind auf die Innenleistungen zwischen den im Inland gelege-
nen Unternehmensteilen beschränkt (§2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 UStG), d.h., dass nur
die juristischen Personen mit Sitz im Inland in den Organkreis einbezogen
werden. Hat der Organträger seine Geschäftsleitung im Ausland, so gilt der
wirtschaftlich bedeutendste Unternehmensteil im Inland als Unternehmer (§2
Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 UStG).38

Hinweis:

Die deutsche Rechtsauffassung, die den Organträger als Steuerschuldner i. S. d.
§2 UStG bestimmt, ist nach der Rechtsprechung des EuGH nicht zu beanstanden.
Die Schaffung einer eigenständigen „Mehrwertsteuergruppe“ für den gesamten
Organkreis, wie von der Generalanwältin noch gefordert, ist danach nicht erfor-
derlich.39

Beispiel:

A und B sind Gesellschafter der A-B OHG, an der sie zu je ½ beteiligt sind. Sie
gründen zum 1.7.03 die A-B-GmbH, an der sie ebenfalls zu je 50% beteiligt sind.
Beide sind als Geschäftsführer eingetragen. Die OHG, die bislang Computerhard-
ware und -software herstellte und vertrieb, vermietet ab 1.7.03 sämtliche Anla-
gegüter einschließlich des Betriebsgrundstücks an die GmbH, die damit den
bisherigen Betrieb fortführt. Die OHG berechnet der GmbH ein monatliches
Nutzungsentgelt von 20.000 € zzgl. Umsatzsteuer.
Es handelt sich um einen Fall der Betriebsaufspaltung, bei der das Besitzunter-
nehmen (OHG) dem Betriebsunternehmen (GmbH) sämtliche notwendige Anla-
gegüter verpachtet hat. Insoweit liegt eine wirtschaftliche Eingliederung der
GmbH in das Gesamtunternehmen vor. Da die GmbH auch finanziell (Anteils-
mehrheit A und B) und organisatorisch (Personalunion der Geschäftsführer) in
den Gesamtbetrieb eingegliedert ist, liegt umsatzsteuerlich eine Organschaft
vor. Die GmbH ist in diesem Falle nicht selbstständiger Unternehmer (§2 Abs. 2
Nr. 2 UStG), sämtliche Umsätze werden der OHG als Organträger zugerechnet.
Die von der OHG ausgestellte Rechnung betrifft somit einen sog. Innenumsatz,
nicht eine steuerbare Leistung (§1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Gleichwohl schuldet sie die
in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer nicht nach §14c Abs. 1 UStG, da
dieses Abrechnungspapier keine Außenwirkung hat.40 Der GmbH steht als Rech-
nungsempfänger kein Vorsteuerabzug zu, da zum einen keine Leistung im um-
satzsteuerlichen Sinne erbracht wurde und zum anderen die GmbH gar nicht
Subjekt der Steuerpflicht ist, da nur die OHG als Organträger Unternehmer im
umsatzsteuerlichen Sinne ist.


